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Service de l’énergie et 
des forces hydrauliques

Dienststelle für Energie
und Wasserkraft

Bau-
ausführung

Bau-
bewilligung

Konzessions-
erteilung

Vorverfahren

Vorprojekt

StaatsratAndere 
Eidgenössische oder 
kantonale Behörden

Kantonales für die 
Energie zuständiges 

Departement (ED)

GemeindeGesuchsteller

Verfahren für den Bau eines Kleinwasserkraftwerkes (< 3 MW)

1

2

3

4

5

1) Keine Konzession ist erforderlich bei privaten Gewässern oder bei Selbstnutzung durch die Gemeinde. In diesem Fall muss die Gemeinde 
eine Bewilligung für die Nutzung der Wasserkräfte erteilen und der Staatsrat sie genehmigen. N.B. Wenn es sich um öffentliche kantonale 
Gewässer handelt (Rhone), wird dasselbe Verfahren angewendet, hingegen ändern die zuständigen Behörden.

Überprüfung des 
Dossiers

Überprüfung des 
Dossiers

Bericht z.H. der 
zuständigen Gemeinde

Ortsschau
(sofern erforderlich)

Konzessionserteilung 1)

Erarbeitung des 
Auflagedossiers
(mit Konzession)

Überprüfung des 
Dossiers

Konsultationsverfahren 
Erhalt der 

spezialgesetzlichen 
Bewilligungen

(> 300kW => BAFU, 2 Mt)

Genehmigung der 
Konzession1) durch 

den Staatsrat
(-> Publikation, 30 Tg)

Überprüfung des 
Dossiers

Bekanntmachung
(öffentliche Auflage 30 Tg)

Vom ED erteilte 
Baubewilligung

Erarbeitung des
Baudossiers

Konsultationsverfahren 
Erhalt der 

spezialgesetzlichen 
Bewilligungen

Beginn der Bauarbeiten
Aufsicht über
die Arbeiten

Festlegung der 
Betriebseröffnung

Ausarbeitung des Gesuchsdossiers mit dem 
Konzessionsprojekt

Informationsaustausch, Bewilligung des ED für die Vorarbeiten, sofern erforderlich
(Vermessung, Absteckungen, andere)

Baubewilligungsgesuch

Bekanntmachung
(öffentliche Auflage, 30 Tg)


